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N eue-s helvetisches Tag black.
l Avetsctzîlttg des schweitzerischen Republikaner s?

Herausgcgebcn vvn Escher und Ufteri, MW. der gesetzgeb. Räthe.

Band i. N. XXXIII. Bern, lo. Aug. I?yy. (23. Thennib. XII.

V o l l z i e h u it g o d i r e k t o r è u m.
Der Divisionsgeneral und Chef des Generalstaabs

der Armee, an das Vollzîehungsdirckwrium
der helvetischen Republik.

Bürger Direktoren!
Der Obergeneral Massena hat Ihr Schreiben,

betreffe der Schwierigkeiten, erhalten, die Sie bei
Aufstellung einiger Plazkoinmandanten in dem west-
lichen Theile Helvttiens finden.

Ich benachrichtige Sie, daß derselbe so eben
jenen Commandanten die bestimmten Ordres erthci-
let, sich durchaus in nichts einzumischen, was ir-
gend einen Bezug auf die Polizei des Kantons hat.

Der Obergeneral erwartet nicht, Durger Di-
rektoren, daß einer der Militar-Commandanten,
wovon die Rede ist, sich Rechte anmaßen werde,
welche der individuellen Freiheit der Burger und
der jchuldigen Achtung eines Volkes zuwider sind,
das durch Freundschaft und Bündniß an das fràn-
kische geschlossen ist; er eilet vielmehr, jene Ordres
zu geben, von welchen ich eben redete, in der Ab-
sieht, Ihnen einen neuen Beweis der Geradheit
und besondern Rüksicht gegen die helvetische Na-
tion und ihre Regierung zu geben.

Gruß und Achtung
Unterschrieben: Oudinot.

Die Uebersetzung dem Original gleichlautend:
Mousson.

G e s e z g e ö ìt n g.
Senat, 2. Aug.

(Fortsetzung des Gutachtens der Saalinspektoren.)

i^e.r, daß diese Einrichtung der un-
dm m ton.mt, und wollten daher

vb ìvjr» wie ^i6 dllhinmm <-.»!chmbd»ch ààwW^ °kmiom-.cycn Einrichtung des G. Raths nach-
' à daher, diesen Gegenstandin Bc.rachtung zu nehmen, und Ihren Saaliulvek-torcn, die Vechaltsbcfehle zu ertheilen

^

Devcvey will, daß beide Rathe gleichförmig
handeln; er verlangt also, dsß die bisherigen Ein-
schreibnngcn für Abwesenheiten von i bis 3 Tage
wieder in dein Rechnungsbuch der Saalinspektoren
auSgestrichen werden. Meyer v. Arau will mit
den Einschreibungen wie bisher fortfahren; wenn
es denn um Zahlungen zu thun ist, so können wir
immer noch mit dem grossen Rath gleichmässig
handeln. Fuchs stimmt Devevey bei. Lang will
das Gesez beobachtet wissen; wir sollen auch hierin
Vorbild von Ockonomie seyn. Cr a u er behauptet,
dieses frühere Gesez sey aufgehoben durch unsre
neuere Gehaltsverminderung. Lang erwiedert, daß

» nur die altern Gesetze über Gehaltsbestimmung und
keine andre durch das neue Gesez sind aufgehoben
worden. Diethelm stimmt Lang bei. Zäslin
will nicht für Abwesenheiten von 3 Tagen, aber
für längere, den Gehalt abziehen. Mittelholzer
stimmt Zäslin bei. Hoch spricht im Sinne Meyer's
und Lang's. Muret spricht im gleichem Sinne,
und erklärt sich, gegen die Mchtbeobachtung des
Gesetzetz im grossen Rath. Duc ist gleicher Mei--
nung. Crauer wiederholt seine Gründe. Lüthl
v. Langn, will strenge beim Gesez bleiben. — Man
beschließt, die bisherigen Einschreibungen jeder Ab-
wcienheit sollen fortgeftzt werden.

Folgendes Gutachten der Saalinspektoxen wird
zum zweitenmal verlesen:

Der Senat hat auch für die angestellten Ober-
und Unterschrcibcr, Dolmetsch, Staalsbott und Weibel
des G. Raths, einen Beschluß genehmiget, vcrmög
welchem dicse Beamtete Ihre Gehalt« beym Schaz-
amt selbst beziehen können.

Hingegen hat der Venat für die Unsrigcn nichts
verfügt, und daher das Schazamt dicse Gelder gegen
ausgestellte Scheine zwar ausbezahlt, aber immer
auf Abrechnung des den Saaiinspcktoren bewilligten
Gelder abgnogen hat.

Auch über diesen Gegenstand wünschten Ihre
Saulinspcktorcn Ihre Willcnsmeinuug m erfahren,
und legen diese Fragen zur Prüfung aus den Kanz-
lcytisch.



5 lj
A u gâchai Will, daß wie im grossen Rath

auch im Senat die Angestellten unmittelbar vom
Schatzamt bezahlt werden. Lang glaubt, dazu
sey ein Geftz "nothwendig. Meyer v. Arau will
den g offen Rath zu diesem lcztern einladen. Dieser
Antrag wird angenommen.

Grosser Rath, z. August.
Präsident German n.

Lacoste erhalt für z Wochen Urlaub.
Carrard fodert für den französischen Sekretär

Bourgeois Urlaub, welcher gestattet wird.
Nüce, im Namen einer Commission, legt fol-

geudes Gutachten vor:
An den Senat.

Auf die Bothschaft des Vollziehungsdirektoriums
vom 26. Heumonat 1799, und die Bittschrift des
B. Jacques Nuilleret von Romont,

In Erwägung, daß der B. Jacques Vuilleret
la Rochctte aus der Gemeinde Romont im Kanton
Fryburg, und seine Mutter, die Wittwe Vuilleret,
gebohrne Helfer, das Bürgerrecht zu Fryburg den

22. Hornung 1798 aufgegeben, und vor dem Re-
gierungecomite von Romont, Gemeinde, welche
dazumal zum Leman gehörte, den Eid ihrer Anhängig-
keit an die Sache der Freiheit und Gleichheit ge-
leistet, wie es aus einem vollgültigen Zeugniß er-
wähnten Comite's unter dem 22. Hornung 1798
erhellet;

Daß anbei B. Vuilleret lange vor der Revo-
lution unwidersprechliche Proben seiner Ergebenheit
für die Freiheit abgelegt, auch diese Gefummigen,
ungeachtet der Drohungen seiner alten College», öf-
fcntlich bekannt gemacht; welches ebenfalls durch
das schriftliche Zeugniß des V. Repräsentanten und
Regierungscominissär Gapany unter dem 22. vcr-
fioßnen Heumonats erwiesen;

Daß, infolge des Beschlusses des französichen
Regiecungskommissärs Lecarlier vom 19. Germinal
im IZ. Art. der B. Vuilleret und seine Mutter
von der Auflage auf die Klasse der Oligarchcn
ausgenommen seyn müssen;

hat der große Rath, nach erklärter Dringlichkeit,
beschlossen:

Daß der B. Jaques Vuilleret und seine Mutter,
die B. Wittwe Vuilleret, geb. Helfer, von aller,
den ehemaligen Oligarchen auferlegten Contribution
befreit seyn sollen.

Carrard: Man will diesen Antrag auf Gesetze
begründen, welche aber nur Dekrete sind, und alio
nicht als allgemein wirkend angesehen werden kön-
nen; er wünscht daher, daß man ohne solche Be-
zründunge» dem Begehren entspreche.

>

Escher: llngeacht ich bisher immer mit mei-
nen Grundsätzen über diesen Gegenstand abgewie-
sen wurde, so fühle ich mich verpflichtrt, doch wie-
der mit denselben aufzutreten. Nicht die Geftzge-
bung, sondern ein frankischer Commissar hat diese

Contribution ausgeschrieben, und also kann die Ge-
sezgebung jenes Arrete nicht erläutern, und noch

weniger über einzelne Fälle absprechen; die Sache
geht uns nichts an, sie ist uns nie offiziel mikge-
theilt worden; wir müssen also zur Tagesordnung
gehen. Hat unsre Regierung das schöne Arrete
von Lecarlier sanctionilt, und sich mit der Vollste-
hung desselben befaßt, nun so sorge sie weiter für
die Vollziehung; wir können nie Richter werden,
und besonders in einer solchen Sache nicht. Ueber-

dem weiß ich, daß z. B. in Solothurn diese Con-

tribution auf die willkührlichste ungerechteste Weist

vertheilt wurde; wohl werden die Beschädigten ihr

Recht suchen; wenn Ihr hier absprecht, so mußt

Ihr dann auch jenen ihr Recht verschaffen, und so

würden wir nach und nach in ein richterliches Tri-
bunal zur Vollziehung von Lecarliers Arrete umze-
schaffen. Man gehe also zur Tagesordnung!

Nuce muß auch auf seiner Meinung beharren,
denn die Sache ist eine Staatssache, und kann

also nicht vor den Richter gewiesen werden. Es

ist Thatsache, daß nur oie hartnäckigen Oligarchen
zahlen sollen; und da der gegenwarzige Bittsteller
sein oligarchisches Bürgerrecht noch Tage vor

der Einnahme Frybnrgs ausgab, so muß er von

der Contribution befreit werden.

Kühn: Ungeacht Nuce's Staatsgründen, muß

ich doch Eschern beistimmen; nicht wir haben di<

Contribution aufgelegt; die Vertheilnng derselven

ist eine Sache, die das Mei» und Dein der Eon-

tributionspfiichtigen angehet, und ist also richter-

lich; freilich sind hier keine Gesetze, aber das Eow

tributionsarrete, welches mit Gewalt der Waffen

eingeführt wurde, muß die Richtschnur den

tern hierüber geben, und wir sollen also zur

gesordnung gehen.
Cusior ist Eschers und Kichns Meinung, u-o

will nie über ein Privat-Interesse absprechen,
auch die entgegengesezte Parthei zu hören.

Zimmermann: Diese Contributiouen sind wö

der unsern Willen durch eine fremde Macht ausge,

legt worden, und also als eine Auflage zu dtt acy-

ten, über die die Gerichte nicht absprechen kc'mc ^

und daher ist die Nan'on dem unschuldigen
Schuz schuldig; dieses könnte am zweknmsi'ch^
durch ein Gesez geschehen, daß diejenigen
welche zur Zeit ihre Rechte aufgaben, von

^
Contribution enthoben seyn sollen; ich trage

ein solches Gest; an.
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Ism, ni stimmt zum Gutachten, und befürchtet
nicht, daß viele solche Falle erscheinen; denn nur
wenige Oligarchen waren so klug, wie diese.

Escher: Man fängt doch endlich an, zu sich-
len, daß wir nicht über einzelne Fälle richterlich
absprechen dürfen, und will nun, daß wir ein Gesez
machen; aber wahrlich, Bürger Repräsentanten,
hier hätten wir eine seltsame Rolle zu spielen; ein
fremder Commissär legt mit Gewalt der Waffen
eine Contribution auf einige unserer Mitbürger;
man glaubt, die Enthebungsart sey nicht sorgfaltig
genug bestimmt, und man fodert von uns, daß
wir durch ein Gesez dem Commissär unter die Ar-
me greifen, und sein schönes Arrete erläutern, und
also gesezlich anerkennen l So weit wird, es Hof-
fentlich nie mit uns kommen, denn es ist traurig ge-
nug, daß wir die Ausübung solcher Arretes zuge-
èen mußten, ohne daß wir uns" noch gar mit deren
Erläuterung befassen. Ueberdem ist jenes Arrete
deutlich genug, so daß, wenn das Direktorium
dasselbe zugegeben und sanctiomrt hat, die Richter
sehr leicht werden in diesem und ähnlichen Fallen,
die Streitsachen eines Einzelnen gegen die übrigen-
Contributionspflichtigen absprechen können; ich "be-
harre auf der Tagesordnung.

Carrard will zwar nicht das, was wir schon
zweimal thaten, als Autorität aufstellen, fondern
die Sache in ihrem wahren Wesen betrachten; die
Contribution ist eine Auflage, ein Bürger klagt sich
aver eine ungerechte Vertheilung der Auflage durch
die Verwaltnngskammer, und laut unsern eignen
Gesetzen, hat hierüber Recurs an das Direktorium
statt; giebt dieses nicht Recht, so kann sich derBurger an die Gesezgebung wenden, um Schuz
zu erhalten; aber die richterlichen Behörden, diesekönnen nie hierüber absprechen, denn sie wiisen«--à- An«, »'„d üd-n dZL

Z» respekt-ren. Man weise also diese

stà Äch? àî,.« d-m D-w

un/diì.'/? Carrard bemerken, daß

sà von dem Direktorium selbst über-
i» â w»-
nnd^ere^rs»àîî staubt, wenn wir consequent

wie in âgso müssen wir handein,
Gutachten

°bà)c,n Fällen; er stimmt zum

wird angenommen,
verkssen :

Sumchten wird zum zweiten mal

An den Senat.
tio/ttà?àg„ "ê-, .5^ der 48. Art. der Constitu-emstwe.ten oie bürgerlichen Gesetze jedes Kan-

i
tons, und alle sich darauf beziehenden Gebräuche
bestätiget;

ssIn Erwägung, daß, vermöge dieses Artikels <
die Gesetze und Gebräuche jedes Kanlons, dettes-
send die Wicderbesetzung der geistlichen Pfründen
ausdrüklich bestätiget worden sind;

In Erwägung jedennoch, daß es nothwendig
ist, die Gewalt zu bestimmen, welche an die Stelle
der Behörden treten soll, denen vorhin die Ernen-
nung zu den erledigten Pfarreien zukam;

hat der große Rath, nach erklärter Dringlichkeit,
beschlossen:

1. Die Verwaltungskammer jedes Kantons tritt
an die Stelle der bürgerlichen Behörden, denm
unter den alten Regierungen die Aussicht über die
Diener des Gottesdienstes und über die Gegen-
stände ihres Amtes îukam.

2. Die Wiederbesetzung der erledigten Pfründen
sollen nach den, in jedem Kanton in Kraft stehen-
den Gesetze» und Gebräuchen vorgenommen wer-
den, so lang noch kein entscheidendes Gesez anders
hierüber wird verfügt haben. Die Verwaikungs-
kammern treten auch in dieser Rüksicht an die Stel-
len der ehemaligen Regierungen.

3. Die Beschlüsse des Vollziehungsdirektoriums
vom 28. Brachm., l. Aug., -z. Aug. und 27.
Herbstm. r?98 sind zurükgenommen.

G mür glaubt, es sey in den Menfchenrechten
gegründet, daß diejenigen Bürger, welche einen
Geistlichen brauchen und bezahlen, auch denselben
wählen, und in dieser Rüksicht will er die Wahl
jedes Pfarrers jeder Gemeinde selbst überlasten, und
einzig die Aufsicht über diese Bürger wie über alle
andern, zur Verhütung von Unordnung und Auf-
wieglereyen, der Regierung übergeben; denn alle
Religionssachen gehören nicht der Regierung, son-
dern der Religion selbst.. In Rüksicht der Collatur-
Rechte hat es keine Schwierigkeiten, denn immer war
es verboten, sich für die Ernennung zahle? zu las-
sen, also wen» dieses den Gemeinden selbst überge-
ben wird, so verliert kein Collator rechtlicher Wei-
se etwas; die Verwaltungskammem würden, da
sie aus so wenigen Mitgliedern zusammengeftzt
sind, mit diesen Psründbejetzuttgen mehr Verwand-
ten Begünstigungey ausüben können, als die al-
ten Regierungen; und daher, damit wir nicht
immer provisorisch zu Werke gehen, so begehre ich
Anerkennung des aufgestellten' Grundsatzes, daß
jede Gemeinde sich selbst ihren Pfarrer wählen
könne.

A n d e r w e rth fodert nur paragraphweise Be-
Handlung. Angenommen.

§. 1. Cartier ist eigentlich in den Grundsà-
tzen Gmürs, und weiß nicht warum wir nicht
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dem Volke die gehörige Freiheit geben wollen, und
besonders da wo es ihm am liebsten ist, nämlich
in der Ernennung seiner Geistlichen. Man will
vielleicht sagen, das Volk bezahle nicht überall sei-
ne Geistlichen, allein es bezahlt sa die Staatsauft
lagen, und also doch im Ganzen auch die
Geistlichen. Ueberdem will die Commission noch die
herrschaftlichen Collatur- Rechte der Constitution zu-
wider beibehalten; Gmür hat Recht, in den Ver-
waltungskammern iwäre ja noch mehr Nepotism,
«ls in den ehevorigen Räthen, und die Gemein-
den würden wohl mit Günstlingen, nicht aber mit
den ihnen angenehmsten Pfarrern versehen; ich fo-
dere also Anerkennung des Grundsatzes, daß die
Gemeindtn entweder das Vorschlagsrecht oder
aber das Wahlrecht aus einem ihnen zu machen-
den Vorschlag erhalten, und begehre, daß dann
die Sache mit diesem angenommenen Grundsatz
der Commission zu näherer baldiger Ausarbeitung
zurükgewicseri werde.

Regli glaubt, dieses Gutachten weiche eben
so sehr von den Grundsätzen der Gleichheit ab, als
von denen der Freiheit, und durch diese Verfügung
würden die Geistlichen als Gegenstände des Zwangs
verachtet und gehaßt, da sie hingegen bei eigner
Erwahlung die allgemeine Zuneigung ihrer Gemein-
den habsn, und also vielen wichtigen Einfluß er-
halten würden; er stimmt also Gmür bei.

A n der werth : Man weicht von dem Be-
fchluß ab, das Gutachten nur paragraphweise zu
behandeln; ich glaube, dieser erste §. sey überfliis-
ftg und fodere daher dessen Durchstreichung. Was
die Ernennung der Pfarrer selbst betrifft, so bin
ich eben so sehr der Meinung, daß diese einst
von den Gemeinden geschehen müße, als ich jezt
überzeugt bin, daß wir diesen Grundsatz so lange
nicht anerkennen können als wir noch keine be-

stimmte Prüfungsgesetze über die Fähigkeiten der
Geistlichen haben, denn hoffentlich werden wir hier-
über besser sorgen wollen, als es bisher geschah
da die einzige Prüfung in einer Probpcedigt bestand.
Weil also der von Gmür aufgestellte Grundsatz
nsch nicht anwendbar ist, so müßen wir die jetzi-
ge Regierung an die Stelle der alten setzen, und
also ist das Gutachten, den ersten §. ausgcnom-
men, sehr zwekmäßig.

Huber ist ganz in den geäußerten Grundsä-
tzen s die Bürger sollen ihre Geistlichen wählen,
àr auch bezahlen; allein gegenwärtig, bis hier-
über eine sehr sorgfältige -Organisation vorhan-
den ist, würde die Anwendung dieses Grundsatzes
eben so gefährlich als unzwekmäßig seyn ; als bloße
einstweilige Verfügung ist das Gutachten zwekmä-
ßig; denn wenn in den Vcrwaltungskammern -^e-
postsm zu befürchten ist, so wave noch mehr In-

-
à

trigue in den Gemeinden zu erwarten, und einst-

weilen ist keine Authoritat IN der Revublik fähiger,
die alten gnädige,i Herren vorzustellen als die

Verwaltungskammern ; ich stimme also Ander-
werth bei.

Carra rd: Die Commission hatte nur den Auf-
trag, eine provisorische Verfügung vorzuschlagen
und dieser Auftrag wurde dadurch veranlaßt, daß
daS Direktorium verschiedene Verfügungen traf,
die theils undeutlich sind, theils sich widersprechen,
und die den Gemeinden, die das Collatur- Recht
hatten, dasselbe raubten; nun schlägt die Commis-
sion einzig vor, die alte Uebung hierüber Herzusiel-

len, und an die Stelle der ehevorigen Regierungen
die Verwalrungskammern zusetzen, und dieses äs
nur, bis endlich hierüber geftzlich verfügt seyn

wird; eben deßwegen auch kam, der erste §. nicht

weggelassen werden, sonst verfallen wir in die glei-
che Unordnung, welche der Beschluß des Direkt»-
riums veranlaßte ; hingegen werden dem Gutachten
zufolge die Kirchensachen nur in den reformirttn
Cantonen den Verwaltungskammern übergeben,
und in den cacholischen bleiben sie noch unter den

bisherigen geistlichen Behörden; ich beharre also

auf dein Gutachten.

Custor kann nicht zum ersten §. stimmen, weil

überall die Religions fachen den g eistlichen Behör- i

den zustünden, und dagegen die Gemeinden, well

che bisher ihre Pfarrer selbst wählten, keine gflmi-
chen Behörden sind. Schon lange genug ha^en

wir eine Commission beauftragt mit der Wieder-

erwahlung der Pfarrer, und daher begehtt

ich, daß wir endlich hierüber absprechen ; >ey

spreche nicht für meine Gemeinde und deren Ge-

gend, denn da hat man schon lange volle WW
sreiheit; ich bin Cartiers Meinung.

A n d e r w e r t h vereinigt sich mit Carrard.

Der §. wird an die Commission zurükgewiesin.

Carrard: Was soll nun die ConimWn
über diesen zurnkgewieienen §. thun, da stch "
Versammlung nicht hinlänglich entschied?

Schlump f fodcrt, daß nun das ganze Gà
achten der Commission zuri'ikgcwicsen werde.

Cartier fodert, daß der von Gmür aufgtste

te Grundsatz ins Mehr gesezt werde.

Schlump f bittet, daß man mit AêllunZ
solcher Grundsätze sich nicht zu sehr übereile, o

^

aus den bloßen Menschenrechten können diele ^chen nicht entwickelt werden, sonst müßten auw

Weiber zu diesen Wahlen berufen werden.

zur Ordnung und anderseits auch Unterstützung-,

(Die Fortsetzung folgt.)
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(Fortsetzung.)
Anderwerth stimmt Schlnwpf bei, denn die

Aufstellung solcher Grundsatze erfodert mehr Nük-
sichren, als die Versammlung ju dein gegenwärtig
gen Augenblicke zu beobachten im Stanch ist; er
fodert also einfache Rulweisung au die Com-
mission.

Rellstab glaubt, mau könne nicht mehr bloß

tigcn Gegenstai
tier bei.

Ki Ich mann wundert sich über diese Widersez?
l'chkeit gegen die Rechte der Freiheit und Gleich-
yeit, rind bemerkt, daz> das Volk schon lange ge-
nug durch die bloß provisorischeu Verfugungen des
Mmisiers geplagt worden, und endlich

'

bestimmte,
und n'.cyt mehr provisorische Gesetze begehrt.

Ai 5 i
à

ist Zunz Kjlchmauns Meinung.
Es wird erkannt, daß die Commissiolf nun nachdemimigen Grundsatz arbeiten soll, daß die Ge,n-euwen ihre Pfarrer selbst erwählen lomwn.

fia à man nun doch vorläu-
von Peterlingen ab preche,u ich. j.ch über d-e widersprechenden B-ncdiüssc des

?ch!Ä?^-sch«„,, ,ch,

^ °"s den 48. §. der Constitution be-gt^ndc., zur Tagesordnung zn gehen

endliche k/"'!? Carrard bei, weil das
bleibt. dielleicht noch 6 Wochen aus-

an idrew ^"mWon nicht s Wochen
ma und wir endlich ein-
dre i n bÄ m! -k è>e'e; hier,-der erhalten, so ko-

-ch« s-rKe »-<»-->>»-» m » î-z» » '««
bei.^chî^.uud Ailchmanu stimmen Kühn ganz,
n>5,5 '

s
sumutt Cnrrard bei, und bittet sick

habmm weil die Geistlichen' zur Hand- j^ s dr i.mern Ruhe besonders wichtig sind.

H über stimmt Kühn bei, weil die Commission
im Nothfall Verlängerung fodern kann.

Schoch folgt, und will, daß man im Kanton
Appenzeil nachsehe, wie man diesen Grundsatz an-
wenden, und fromm und christlich dabei leben kann;
Man braucht den Minister der Wissenschaften nicht
zu fragen; wir haben Köpfe wie er, und er hat
mehr Bofes als Gutes gestiftet; wenn wir immer
nur provisorisch zu Werke gehen so machen wirs,
wie die Kinder, die den einen Tag niederreißen,
was sie vorher aufbauten. Die Commission soll in
14 Tagen Rapport machen, und Kühn wird der-
selben beigeordnet.

Das Direktorium übersendet folgende Bothschaft:

Das Vollziehungs - Direktorium der einen und
nmyeilbaren helvetischen Republik, an die
gesetzgebenden Räthe.

Bürger Repräsentanten!

Das Voll;. Dir. hat in Kraft des Gesetzes vom
12. Apr., welches den Verkauf des Nationalgutes
zu Dornach befiehlt, und des Gesetzes vom 14. Merz,
wodurch ihm aufgetragen wird, successive für den
Werth von 2 Millionen Liv. liegende Gründe zu

> verkaufen, wirklich die Anstalten zur Execution des
einten und andern dieser Gesetze, getroffen. — Es
hat zu dem Ende hin einem eigens dazu abgeordne-
ten Commissarms den Auftrag gegeben, diese Ver-
kàufe unter Vorbehalt der Ratification zu unter-
nehmen, und hat sich die ausführlichen Berichte
über desselben Verhandlungen vorlegen lassen.

Es ist also:
1. Ganz unbegründet, daß irgend ein Verkauf

abgeschlossen worden sey, von welchem das Direk-
tvrium keine Nachricht hatte.

2. Ganz unbegründet, daß die Güter von Thier-
stein, Beinwyl, u. f. w. wirklich verkauft seyen;
indem das Direktorium noch keinen einzigen dieser
Verkauft genehmiget hat.

(Die Fortsetzung folgt.)
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Einige Vemcrkungen über die Wêederbesehzmg

der Pfarren, von P. A. Stapfer. '

Der große Rath hat einem Gesetze über die
Wiederbesetzung erledigler Pfarren durch seinen Be-
Muß vom Ften August den Saz zum Grunde
gelegt, daß die R ei: gonsd iener von ihren
Gemeinden erwählt werden sollen. Wenn
diese Wahlart der..Volkslehrer wirklich ftstgesezt)
und von dem Senate zur bleibenden Richtschnur
erhoben wird: so ist es-um den geistlichen Staub
geschehen, allein nicht bloß um den geistlichen
Stand, um alle Volksveredlung, um alle Fort-
schritte der Aufklärung und Sittlichkeit ist es auf
lange Zeit geschehen. Ich klage zum voraus vor
meiner Nation alle diejenigen Mitglieder beider
Räthe, welche mittelbar oder unmittelbar zu der
Annahme und Einführung dieser unseligen Wahl-
methods etwas beitragen werben, einer gewiß nicht
beabslchketen, aber demungeachtet nur allzuwahrcn
Mitwirkung zn der Entwürdigung und Auflösung
des geistlichen Standes, zu der Zerstörung alles
vernünftigen Gottesdienstes, zn der Verunreinigung
der Quelle aller Menschenbildimg unter uns, und
zu der Unheilbarmachmzg aller Mängel und Gcbre-
chcn unsers Volkscharafters an.

Die Beschuldigung ist hart, aber das Versehen
noch größer. Ich werde jene rechtfertigen, und die
Folgen dieses leztern für alle, welche nicht blind
find oder die > Augen nicht muchwillig zumachen,
an das offene, nnausweichbare Tageslicht ziehen.

Die gesetzgebende Versammlung emes freien
Volkes soll eigentlich, wie jüngst einer der c'nsichts-
vollsten Gesetzgeber Frankreichs sagee, (Garat im
Rath der Alteis» am 24. Messidor I. 7) nichts
weiter seyn, als eine Art von zahlreicher Commis-
sion für Gesetzesentwürfe, an derön Prüfung, Ver-
besserung, Umänderung und Anpassung zu den
Etaatsbedürfnissen, der aufgeklärtere Theil der Na-
tion durch die Preßfreiheit Antheil zn nehmen ein-
geladen wird. Es ist für jeden Vaterlandsfteund
Pflicht dem Rufe zu folgen. Aber Hochverrath
wäre Stillschweigen an einem Beamten, dessen Be-
rufspflichten ihm die Sache, über welche ein Gesetz
im Wurf ist, zum Gegenstände besonderer Aufmerk-
samkeit gemacht und durch vertrauten Umgang mit
derselben manche ihrsr Seiten gezeigt haben, die,
bei weniger genauer Bekanntschaft, viel scharfsich-
tigern Augen entgehen.

Ein Gesetz soll gleichsam der Wiedcrhall der öf-
fentlichen Meinung und des Wunsches der Ein-
sichtsvollern und Rechtgesinnten im Volke seyn.
Sonst befriediget dahclbe kein wahres Bedürfniß
und ist also überflüssig (eine schlimme Eigenschaft
an einem Gesetze!), oder es findet bedeutenden

Widerstand und bringt alle übrigen Gesetze durch
Zlwükwirkmig in Mißcredit (ein noch bedenklicherer
Umffaiw!) oder seine Ausübung schuft künstliche Be-
dürfttiffe, welches, nie ohne Nachtheil der Volks-
Wohlfahrt und der Volkssittlichkeit geschieht, oder
befriediget die wirklichen auf eine gemeinschädliche
Weise. (Der gwßre Fehler, der einem Gesetze
anhatten ü.snn!)

Ein Gesetz, welches den Gemeinden D die Afar-
rerswahlen übergäbe, wäre unnöthig, u >e-

recht, ve.rfasfungswidrig, unpolitisch,
der Sache der Aufklärung und Sittlich-
keit im höchsten Grade nachtheilig, u»d
der Todesstreich des geistlichen Stau-
des; also wäre ein solches Gesetz der einen Klasse

von Bürgern, für die es sorgen soll (den» ein

Strafgesetz für die Religionsdiener wird es dvh

nicht seyn sollen!) so sehr verhaßt, daß sie alles

mögliche thun würden, um dasselbe, so viel a»

ihnen läge, zu vereiteln, oder seine Abschaffung z>l

bewirken.
Es wäre erstlich an sich vollkommen un nutz.

Ich will.damit gar nicht sagen, daß es überflüssig

sey, sich mit einer vernünftigen und verfassungsge-
mäßen Gesetzgebung für den Stand der Religions-
lehrer zu beschäftigen. In den Augen jedes weiter-
sehenden und gutgesinnten Bürgers ist es vielmehr

eine höchst wünschenswürdige Sache, daß dcr g.ê
liche Stand bald ine Organisation erhalte» möge,

welche denselben der grausamen Ungewißheit
rin er schmachtet, entreiße, mit dem Staate in ei»

richtiges, festes, und wohlthätiges Verhältniß ordne,

*) Man sHslte zwischen einer politischen und kirchlich-»

Versammlung, zwischen einer Bürg crgcmcinde
»nd einer ìpfa r rgeno sse n - G cmei » e (c°w'
mune vt xiiroiüü,-) sorgfältig unterscheide», .aî
hat bloß bürgerliche, diese hat sittliebc^
jene ist eine Menschenvereinigimg zur Si«M>«
ihrer Rechte, diese ist eine Gesellschaft, welche
festige Aufmunterung ihrer Glieder unter
zur Erfüllung moralischer Pflichten zur Wicht tz»-

Die erstere kann zwar von ilwdii Gliedern Se-îA
Auflagen erheben, aber kein vom StaatSvccs" N
verschiedenes Gut besitzen: (denn hier ist
Rede von einer Gem ein be it, welche
etwas anders und eine bestimmte Anzahlte» 40" -

hadern an einem gemeinschaftlich besessenen
die leztere kann Eigenthümern!, aber blon zur

fêrderunq moralischer Absichten sey». Die
deichest der Benennung von zwei Gegenk.mssn Hn
ihre Begriffe von einander scheiden.

^
Ich iwiage h'^

vor, iene (la commune) immer Gemeinde ß,..
eine Gewalt hat), diese (la xaroi-ze) bcst-m'.a "

meine (die keine bürgerliche Bedeutung
ne ncn. ES ist wichtiger als man !ft>c

zwei verschieden n Dinge auch durch, eigentzm« >

Namen von einander zu trennen.
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und als êlnê ehrwürdige, zur Vssssveredlung UN-

entbehrliche Lehrcrklasse rr.it den übrigen, für die

Nativnalbildung und Befriedigung aller andern Ge-
se lisch astlich cn Zwecke errichteten Anstalt n, in ge-
nauên, uitterstiitzendcn und vielseitigen Zusammen-
hang! bringe. "Ja! eine solche Organisation ist

dringendes Bedürfriß. Ohne dieselbe können die
Keiig.onelchrer nie dasjenige für den Staat und
für die Volksbildung werd.n, was sie f-ir den einen

ftvn könnten und fur die andere seyn solltest; ohne
diese be sind sie eher ein Hinderniß als 'ein Beför-
derurgs uiktel der Zwecke des erstern. Bald wirken
sie ihm entgegen, bald harmonisch mit demselben,
aber in allen Fällen aufs. Gerachewoh! hin. Der
Staat weiß nicht,-wessen er sich von ihnen zu ver-
sehen habe, ob er auf sie, durch sie, in Ucbcrein-
siimmnng mit ihnen wirken könne; er weiß nicht,
ob er sie als Gleichgültige zu behandeln, als Ver-
dachtige zn bewachen, als Freunde'zu betrachten,
und zu leinen brauchbaren 'Werkzeugen zu zahlen
oder als Hindernisse anzusehen und als seine Feinde
zu bekämpf n habe. Auch sie sind in der nämlichen
Lage gegen den Staat und in der peinlichsten
Spannung.

Der Staat bezahlt fie, aber sie wissen ihm dafür
keinen Dank. Sio predigen Unterwerfung unter die
Gesetze, aber der <-taar kann davon keine Kunde
nehmen oder ist wenigstens der Fortdauer ihres
Benehmens nicht gewiß.

So sehr nun aus diesen und noch vielen andern
Gründen, die hier ans einander zu fetzen der Ort
nicht ist, die Nothwendiisteit einer baldigen Festse-
Nung der Verhältnisse der Religivnslehrec zum
Staate erhellet: so entbehrlich wird die Organisa-
tion des geistlichen Standes, wenn dieselbe mit der
Übertragung der Predigerwahlen an die Gemeinen
anheben soll. Denn mit dieser Ueberrragung wird s

à- tsteiigionslehrer auf einmal dem Eiusiusse des s

Staates völlig entrüke; und wenn die ganze Gesetz-
geonng für diese Klasse von Bürgern auf eine solche
Grundlage gebaut oder gar ans jene Verfügung
eingeschränkt werden soll: so Ware es tausendmal
vetzer gewesen, es beim Alten bewenden zu lassen.
á)eun da war freilich keine Einförmigkeit, kein Zu-
wmmeuhanz, kein Ganzes, also keine Möglichkeit,
das nie Volksvorstcher auf die Voikslehrer regel-
mäßig und mit sicherm Erfolg zum Vortheil des

Wesens und zur Verbesserung des Stan-
des Unterrichts der Reitgionsdieucr selbst

^wirken können. Allein es waren doch in
Gesetze und Gebräuche in Uebung,

sti-die Mehrheit der Gemeinen und die
Zufrieden waren. Hingegen ist die Be-

an» -n Pchrrstellen durch die Gemeinen eine dem
»en westlichen und größtentheils dem nördlichen,

s

d. i. dem weitaus beträchtlichern, an Volkszahl,
Hülfsmitteln und Aufklärung vorzüglichem Theile
Helveticas ungewohnte Uebung, welche für daS

«Volk kein Bedürfniß ist, wenn man sie nicht dazu
macht, und für.die Geistlichen ein wahres Uebels
das ihren ganzen Lebensplan zerstört und ihren Un-
willen reizt. Bei den erstern erkünstelt man das
Bedürfniß seine Pf -rrer selbst zu wählen, ein Be-,
dürfnißs welches zuvor sich nie regte und dessen Be-
friedigung nur unsittliche Dorfcabalen und Ranke-
sucht nach sich zieht, während man die leztern im
höchsten Grade unzufrieden und much los macht,
und wirklich ungerecht gegen sie verfahrt.

Denn die Überlassung des Erwählungsrechts
der Pfarrer an die Gemeinen wäre nicht nur, so

weit sie eine allgemeine gesezUche Verfügung
werden soll, ein ganz überflüssiges, sonderst

zweitens ein in jedem Betracht äußerst unge-
rechtes Gesetz.

Ein Geistlicher, der mit der Aussicht, von
Gemeinen gewählt zu werden, in seinen Stand
trat, hat sich nicht zn beklagen, wenn der Gesez»

geber für gut fin ct, das Wahlrecht von den Ge-
meinen weg ans andere Wahlmänner zu übertragen;
denn die Hoffnung, Pfarren zu erhalten, wird
durch diese Aenderung nicht vermindert. Hat er
sich die erforderliche Tüchtigkeit und die Verdienste
erworben die einen rechtschaffenen Geistlichen,
rechtschaffenen Coilatoren empfehlen müßen, so hat
er keine Ursache fürchten, daß er mit diesen
Empfchl'-mgsgründen bei einer Verwaltungskam-
wer, einem Kirchenrath einer Erziehnngscommis-
,:on weniger ausrichten wchde, als bei einer Ge-
meine. Im Gegeuchell, er kann mit seinem Ver-
dienste unstreitig eher hoffen, bei einer kleinen Zahl
von verstandigen Männern günstige Aufnahme' zu
finden, als bei einer rohen Volksmasse dura -u-
dringen, die von Leidenschaft geleitet, vom Aeuße--
liehen geblendet, und von der Fähigkeit, ächtes
Verdienst zu würdigen und den innern Gehalt ei-
ncs braven Geistlichen von der glänzenden Außer-
feite eines jungen Gecken zu unterscheiden, gänzlich
entblößt ist.

(Die Fortsetzung folgt.)

Fragmente über die Neutralität von Helvetien.

l.
Dem Uebermuth und dem politischen Unverstan-

de der frank. Regierung auf der einen, dem Ver-
rathe, und der ans dem Gefühle der Ohnmacht
entstandenen Schwäche in der helv. Regierung auf
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ver andern Seite, fallt der Verlust der helvetischen

Neutralität zur Last.

Die frank. Regierung, wie sie nur Despotie in

ihrem eignen Land ausübte, strebte auch nur
nach tyrannischer Unterdrückung aller benachbart

ten Volker die so unglüklich waren, sich ihr
nicht furchtbar machen zu können; wesentlich get
hörte zu diesem System die Schließung von offen-
siven Allianzen mit denselben, die das Echck-

sal friedlicher und nur durch den Frieden gluklicher

Volker, quf immer den Launen frank. Machthaber,
die weder Grundsätze noch Gefühl für Gerechtigkeit
«nd Pflicht haben, Preis geben. Unter Gewalt,
»'„d durch Drohungen wurde die offensive Allianz
mit Helottien geschlossen — während frank. Armeen

die Schweiz beiezt hatten, frank. Commissars die-

selbe kyrannisirtcn, öffentliches und Privateigeu-
thum raubten und die l>eiv. Autoritäten bewacht

wn, beschrankten, und auf jede Weise herabzuwür-

digen bemüht waren. — Als die helv. Gesandten

in Paris, den von ihrem Direktorium erhaltnen Be--

fehlen zufolge, fortgehend und wiederholt die Unter-

Zeichnung des Offensivbundes verweigerten, erklärte

ihnen Reubel, wenn in 24 Stunden der Traktat

nicht unterzeichnet wäre, so würde er sie in die

Eefangniße des Luxemburg werfen lassen.

Die hels. Regierung nährte einen Verrath im

eignen Schoose. Wir finden in der allgemeinen
Zeirung'(N. 206. 25. Iul.) in einem nicht um
wichtigen und alle Merkmale historischer Wahrheit
an sich tragenden Aufsatz folgende Stelle: „ stand-

haft hatten sich Glaire, Lcgrand, Laharpe und die

helv. Minister in Paris, der offensiiven Allianz W--

dersezt, und nicht aufgehört, die sesther durch das

Blut und die Thränen zahlloser Unschuldiger beste-

gellt- Wahrheit zu predigen, daß in einem offen-

s.ven Bündniße, Helvcrien sein Grab und

Frankreich nur Unglük finden könnte. Ochs
schrieb an Merlin und Rcubel: auf dem Bunde

sollen sie bestehen, und er werde mit ihnen ihn
durchzusetzen wissen. «

Mit dem Gefühle der Ohnmacht länger zu wi-
verstehen, mögen bei der helvetischen Negierung,
wie wir denken, folgende Betrachtungen endlich die

Einwilligung zum Bündnisse bestimmt habensie
hoffte, dadurch, daß an die Stelle des Eroberungs-
rechtes, auf welches die fränk. Agent, n schaamlos

genug waren, zu Rechtfertigung ihrer Erpressungen
sich m berufen, ein bestimmtes und auf Vertragen
ruhendes Recht gesezt würde — ihre Unabhängig-

keit wi-der zu erhalten; sie dachte, jene Artikel
des tractates, welaw die nahe Zurukziehung der

frank Gruppen, die Aufhebung des Unkerhalts die-

fer Gruppen auf helv. Uniosten, das Aufhören aller

Requisitionen, die Zusicherung eines ungesäumt zu

schließenden, für Helvetic» günstigen Handelstrac-
tats, und eine vorrheilhafte Ueberàkunft wegen

der Grenzen, betrafen -- könnten Vortheile gewah-

ren, durch die die Gefahr der Offensiv - Clause!,

deren wirkliche Anwendung man fur entfernt halten

konnte, aufgewogen würde; sie glaubte, durch

das Bündniß könne der allgemeine Friede — wie

das fränk. Direkt, es behauptete — beschleunigt

werden; sie fürchtete endlich, ein längerer Wider-

stand würde, bei der gänzlichen Verdorbenheit und

Verkehrtheit der fränk. Machthaber, dem ungliâ
chen Helvetic» in der That alle die neuen Be-

drückungen und Uebel, womit man es bedrohest,

zuziehen.

Inländische Nachrichten.

Der V. Röthlisberger, Untei statthattet

des Distrikts O bere mine n t ha l, Ca»t. Bern,
hat uns ein Schreiben zugesandt, das wir wegen

Mangel an Raum nicht einrücken könne»,

erklärt sich darin in seinem und feiner Agenten -a-

men, sehr lebhaft gegen die Zuschrift des B. Mm-

ler, Uncerstatthalter in Zofingen, an die geiezg.

Räthe, in soweit dieselbe den Patriotism und ue

uneigennützige Thätigkeit der Agenten angreift; er

bezeugt, daß er in der Auswahl seiner Agenten

sehr glüklich war, und also mit den neun von

ihm abhängenden Agenten durchaus zufneden ist,

daß es keinem derselben weder an gutem -Umim

noch aii Thätigkeit gefehlt habe, dem Vatcnand

zu dielten.

Gr 0 ßer N a t h, Y. August. Einladung an das

Direktorium, Rechnung über die Einnahmen

Ausgaben der Republik abzulegen. — ^
an das Direktorium die noch verhaftete» ltn >

loszulassen, ober den gehörigen Richtern st> "

geben.

Senat, y. Aug. Annahme
schluffes: Denjenigen, welche von den Häm-g«
der Auxiliartruppen oder von den andern im

der Republik gestandenen Corps m d-e j

feindlichen Truppen nicht besessen Eantone d-strm

sind, wird für ditffes Verbrechen eine .tM'M ^
stattet unter nachfolgender Bedingung,. -)
lcn sich inner der durch das Bo-.z.
bestimmenden Zeit wieder zu ihren »

begeben.
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